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Jugendhilfeausschuss inklusive Fachausschüsse, 
 Seniorenbeirat, Diversitäts- und Inklusionsbeirat 

 inklusive Fachausschüsse
JHA-2025/21 XII.WP

Donnerstag, den 16.01.2025, 17:00 Uhr
Europaplatz, Gebäude B, Plenarsaal, 61169 Friedberg

Öffentliche Sitzung

TAGESORDNUNG
1   Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschluss-

fähigkeit
2   Mitteilungen
3   Entwurf des Investitionsprogrammes 2024-2028 so-

wie der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 
2025/2026

4   Verschiedenes

Friedberg, den 07.01.2025

gez.  
Die Vorsitzenden der Gremien des 

Fachbereiches Jugend und Soziales 
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Der  Kreiswahlleiter

Feststellungen über das Ausscheiden und Nachrücken 
von Mitgliedern des Kreistages des Wetteraukreises 
(Wahlperiode 2021-2026)

Gemäß §§ 33 und 34 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) ge-
be ich bekannt:

Das Mitglied des Kreistages des Wetteraukreises, Frau  Nora 
Marleen Zado, gewählt über den Wahlvorschlag der SPD, hat 
auf ihren Sitz verzichtet. 

Die noch nicht berufene Bewerberin des Wahlvorschlages 
der SPD

Frau Monika Eckhardt, Nidda

rückt in den Kreistag des Wetteraukreises nach.

Gegen die Feststellungen des Kreiswahlleiters kann jeder 
Wahlberechtigte binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wo-
chen nach der öffentlichen Bekanntmachung Einspruch er-
heben. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die 
Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, 
wenn ihn mindestens 100 Wahlberechtigte unterstützen. 

Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Kreiswahlleiter, Europaplatz, 61169 Friedberg einzureichen 
und innerhalb der Einspruchsfrist zu begründen; nach Ablauf 
der Einspruchsfrist können weitere Einspruchsgründe nicht 
mehr geltend gemacht werden. Es ist anzugeben, gegen 
welche der o.g. Feststellungen der Einspruch gerichtet ist.

Friedberg, 17.12.2024  gez. Linhart  
                 Kreiswahlleiter
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Prüfung des Jahresabschluss des Wetteraukreises

Prüfung des Jahresabschlusses des Wetteraukreises
zum 31.12.2021

I.  Beschluss des Kreistages vom 18.12.2021
1.  Der Schlussbericht der Revision für den Jahresab-

schluss zum 31.12.2021 wird zur Kenntnis genommen.
2.  Aufgrund des § 114 HGO wird der Jahresabschluss zum 

31.12.2021 beschlossen.
3.  Gemäß dem Schlussbericht der Revision über die Prü-

fung des Jahresabschlusses des Wetteraukreises zum 
31.12.2021 wird dem Kreisausschuss nach § 114 HGO 
Entlastung erteilt.

II.  Öffentliche Auslegung 
 Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht liegt 

gemäß § 114 Abs. 2 HGO (in der zurzeit gültigen Fas-
sung) vom 

13.01.2025 bis 22.01.2025
 zu den regulären Öffnungszeiten am Info-Punkt des 

Wetteraukreises (Gebäude A), Europaplatz, 61169 Fried-
berg (Hessen), öffentlich aus. 

Friedberg (Hessen), den 19.12.2024
 

Wetteraukreis
Der Kreisausschuss in Friedberg (Hessen) 

Birgit Weckler
Erste Kreisbeigeordnete
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Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 
des Eigenbetriebes Informationstechnologie des Wet-
teraukreises (WEBIT) für das Wirtschaftsjahr 2023 ge-
mäß §27 Abs.4 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) in der 
Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 218). 
 
Der Kreistag des Wetteraukreises hat in seiner Sitzung am 
18.12.2024 den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Infor-
mationstechnologie des Wetteraukreises (WEBIT) für das 
Wirtschaftsjahr 2023 mit folgendem Ergebnis festgestellt: 

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ge-
mäß § 5 Nr. 11 EigBGes wie folgt festgestellt: 

1.  Bilanzsumme EUR 
 zum 01.01.2023 5.139.035,78 
 zum 31.12.2023 5.361.624,20 
2. in den Erträgen  7.118.438,99 
 in den Aufwendungen  7.098.126,49 
 Jahresergebnis  
 (- Fehlbetrag / + Überschuss)   20.312,50
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Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 20.312,50 wird 
dem bestehenden Ergebnisvortrag i.H.v. EUR 964.624,26 
hinzugerechnet. Die Reduktion der ausschüttungs-
gesperrten Pensions- und Beihilferücklage i.H.v. EUR 
117.681,00 wird ebenfalls dem Ergebnisvortrag zugeführt. 
 
Es ergibt sich ein Ergebnisvortrag von EUR 1.102.617,76 
 
Der Betriebsleitung des Eigenbetriebs Informationstechno-
logie wird für die Wirtschaftsführung 2023 Entlastung erteilt. 
 
Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 wird die 
GBZ Revisions und Treuhand AG aus Marburg bestellt. 
 
Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des 
Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 ha-
ben die Abschlussprüfer mit Datum 08.10.2024 den fol-
genden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An den WEBIT Eigenbetrieb Informationstechnologie des 
Wetteraukreises, Friedberg: 

Prüfungsurteile

 Wir haben den Jahresabschluss der WEBIT Eigenbetrieb 
Informationstechnologie des Wetteraukreises, Fried-
berg, - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2023 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der WEBIT Eigenbetrieb Informations-
technologie des Wetteraukreises, Friedberg, für das Ge-
schäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse

�	 entspricht	 der	 beigefügte	 Jahresabschluss	 in	 allen	we-
sentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2023 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis 
zum 31.12.2023 und

�	 vermittelt	der	beigefügte	Lagebericht	 insgesamt	ein	zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Ri-
siken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

 Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs-
mäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestä-
tigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 

Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Be-
triebskommission für den Jahresabschluss und den La-
gebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Auf-
stellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwort-
lich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von do-
losen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungs-
legung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetz-
liche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Ge-
sellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 
hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungs-grundsatzes der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-
sächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche 
Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um 
die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nach-
weise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Die Betriebskommission ist verantwortlich für die Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jah-
resabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Er-
kenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsur-
teile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prü-
fung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen 
oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich an-
gesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
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dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage die-
ses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hi-
naus

�		 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-
licher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultieren-
de wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern re-
sultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-
ständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Au-
ßerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können, 

�		 gewinnen	wir	ein	Verständnis	von	dem	für	die	Prüfung	des	
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen angemes-
sen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben, 

�	 beurteilen	 wir	 die	 Angemessenheit	 der	 von	 dem	 ge-
setzlichen Vertreter angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätz-
ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben, 

�	 ziehen	wir	Schlussfolgerungen	über	die	Angemessenheit	
des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Anga-
ben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft 
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann, 

�	 beurteilen	 wir	 Darstellung,	 Aufbau	 und	 Inhalt	 des	 Jah-
resabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt, 

�	 beurteilen	 wir	 den	 Einklang	 des	 Lageberichts	 mit	 dem	
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft, 

�	 führen	wir	Prüfungshandlungen	zu	den	von	dem	gesetz-
lichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten An-
gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins-
besondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeut-

samen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereig-
nisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen.

 Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeit-
planung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-
fung feststellen.

Marburg, den 08. Oktober 2024 
 

Der Jahresabschluss 2023 und der Lagebericht 2023 liegen 
in der Zeit vom 13.01.2025 bis
22.01.2025 zu den regulären Öffnungszeiten am Infopunkt, 
Europaplatz-Gebäude B, 61169 Friedberg zur Einsicht aus. 

Friedberg, im Januar 2025

Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises

Dieter L. Krach
Betriebsleiter

 

 

 

 

GBZ Revisions und Treuhand AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Boller 
(Wirtschaftsprüfer) (Wirtschaftsprüfer)

Marburg, den 08. Oktober 2024   

Der Jahresabschluss 2023 und der Lagebericht 2023 liegen in der Zeit vom 13.01.2025 bis 

22.01.2025 zu den regulären Öffnungszeiten am Infopunkt, Europaplatz-Gebäude B, 61169 
Friedberg zur Einsicht aus.  
 
Friedberg, im Januar 2025 
 
 

Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises 
 

Dieter L. Krach 
Betriebsleiter 


